
Betreibung auf Pfändung

Richter Betreibungsamt SchuldnerGläubiger

Betreibungs-
begehren

Zahlungsbefehl 
(ZB)

Zahlung

kein Rechts-
vorschlag

Rechtsvorschlag

(wenn Schuldner mit
Zahlung in Verzug)

Klage / Rechts-
öffnungsbegehren

(innerhalb 1 Jahres
seit Zustellung ZB)

Urteil / Verfügung

Fortsetzungs-
begehren

Pfändungs-
ankündigung

Pfändungs-
vollzug

Pfändungs-
urkunde

Verwertung-
begehren

VerwertungVerteilung

(frühestens 20 Tage,
spätestens 1 Jahr

nach Zustellung ZB)

(je nach Pfandgegenstand 
1 Monat bis 2 Jahre seit 

Pfändungsvollzug)
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Zahlung

Mitteilung
Verwertungsbegehren

Zahlung

Wird die Forderung nicht 
durch die Lohnpfändung 

gedeckt, kann die 
Verwertung von Sachwerten 

verlangt werden.

Bei der Lohnpfändung erfolgt 
die Verwertung (Lohn) 

automatisch.
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